
01.07.2025

Handballverband Nordrhein e.V.
Passstelle
Feuerbachstraße 80, 40223 Düsseldorf
Tel. 0211-311 06 86 passstelle@handball-nordrhein.de
www.handball-nordrhein.de 

       

Antrag auf Wechsel des Vereins gem. § 23 SpO 
Das Formular ist vollständig in Druckbuchstaben auszufüllen. Der antragstellende Verein ist für die im Antrag gemachten Angaben 

verantwortlich. Falls die Spielberechtigung aufgrund unrichtiger Angaben erteilt wurde, ist diese von Anfang an ungültig 
(§§ 5, 13 RO DHB + § 16 SpO DHB)!

Antragstellender Verein / HSG / JSG Bei HSG / JSG  Name des Stammvereins angeben         Vereinskennziffer

Name Vorname Geburtsdatum                                  Staatsangehörigkeit

Geschlecht  weiblich  männlich  divers

Geschlecht im Spielbetrieb
(bei Angabe divers)

 weiblich  männlich

Angaben zum Vereinswechsel:

 Innerhalb des HNR

 für Jugendspieler in der Zeit vom 15.03. bis 31.05.

             An Qualifikationsspielen im bisherigen Verein teilgenommen ja   nein 

 Verbandswechsel 1) 3) 
(aus einem anderen Landesverband)

 Internationaler Wechsel 2) 3) (aus einem anderen Land)
à Achtung! Hier gelten gesonderte Bestimmungen! 

Bisheriger Verein Spielausweis-Nr. bisheriger Landesverband
(nur bei Wechsel innerhalb HNR) (nur bei Verbandswechsel)

Datum des letzten Spiels (Erst- und Zweitverein)

Ist gegen den Spieler/die Spielerin ein sportgerichtliches Verfahren eingeleitet oder zu erwarten oder eine persönliche 
Sperre angeordnet oder anhängig?     Nein                 Ja, ggfls. Sperre bis 

Hinweise: 
1) Bei Wechseln aus nicht-nuLiga-Verbänden ist neben dem Antrag zwingend die Abmeldebestätigung des abgebenden Verbandes 

einzureichen. 
2) Neben dem HNR-Wechselantrag ist der internationale Freigabeantrag sowie ggf. die Überweisungsbestätigung gem. Vorgabe 

einzureichen. Unvollständige Anträge können nicht bearbeitet werden.  
3) Neben dem Datensatz muss ein aktuelles Passfoto in nuLiga hochgeladen werden. 
4) Mit der Erteilung der neuen Spielberechtigung erlöschen alle bisherigen Spielrechte.
5) Wartefrist beachten! Senioren und Jugend 2 Monate (Die Wartefrist beginnt einen Tag nach dem letzten Spiel im Erst- oder 

Zweitverein!)
6) Der Wechsel des Stammvereins innerhalb der SG stellt einen Vereinswechsel dar!
7) Wechsel Jugendspieler in der Zeit vom 15.03. – 31.05.: Weitere Spielrechte oder erneuter Vereinswechsel sind frühestens zum 15.10. 

möglich!.

Mit der Unterschrift erklärt der Spieler / die Spielerin (und ggf. Personensorgeberechtigter) die Richtigkeit der Angaben. 
Spieler*in und ggfls. Personensorgeberechtigte und Verein erklären, dass die Satzungen und Ordnungen, die 
Durchführungsbestimmungen und die Beschlüsse der DHB- / HNR-Organe für sie verbindlich sind und gleichzeitig wird 
die Mitgliedschaft im Verein bestätigt. Mit der Unterschrift erklärt der Spieler/die Spielerin (und ggf. 
Personensorgeberechtigter) die Kenntnisnahme der dem HNR übertragenen Informationspflichten nach Art. 13 und 14 
EU-DSGVO.

Unterschrift Spieler/in Unterschrift der Personensorgeberechtigten bei Nichtvolljährigen

Ort Datum Unterschrift des Vereinsverantwortlichen

Funktion im Verein Name des Unterschreibenden in Druckschrift
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